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§ 6
Mehrarbeits- und Erschwerniszuschiäge

(1) Zuschläge für Mehrarbeiten (Überstunden-, 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge), 
die mit dem Auftraggeber vereinbart sind, dürfen 
mit den durch den jeweiligen Tarifvertrag festge
legten Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne auf
geschlagen werden.

(2) Derartige Aufschläge sind gegebenenfalls ge
sondert auszuweisen. Der Auftraggeber ist vor 
Durchführung eines mit Mehrarbeitszuschlägen ver
bundenen Auftrages auf das Entstehen dieser Mehr
arbeitszuschläge aufmerksam zu machen.

(3) Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen des 
jeweils gültigen Tarifvertrages für besonders 
schmutzige, gefährliche oder gesundheitsschädliche 
Arbeiten gezahlt werden, dürfen ebenfalls mit den 
gültigen Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne auf
geschlagen werden.

§ 7
Fremdarbeiton

Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit vom Orthopädieschuhmacher-Hand
werk nicht selbst ausgeführt werden, darf dem Auf
traggeber ein Aufschlag von 10% auf die preisrecht
lich zulässigen Nettopreise des Betriebes, der die 
Arbeiten ausführt, berechnet werden. Entstehende 
Transport- und Verpackungskosten können in preis
rechtlich zulässiger Höhe in Rechnung gestellt wer
den. Sie sind jedoch gesondert in Rechnung zu 
stellen. § g

Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer wird in jeweiliger Höhe auf den 

Endpreis aufgeschlagen.
§ 9

Inkrafttreten
Diese Durchführungsbestimmung tritt gleichzeitig 

mit der Preisverordnung Nr. 147 für das Ortho
pädieschuhmacher-Handwerk in Kraft.

Berlin, den 4. Mai 1951
Ministerium der Finanzen

I. V.: G e o r g i n o
Staatssekretär

Preisverordnung Nr. 148.
Verordnung über die Preisbildung 

im Zahntechniker-Handwerk.
Vom 2. Mai 1951

Auf Grund des § 8 der Verordnung vom 15. Juni 
1950 über die Preisbildung im Handwerk (GBl. S. 510) 
wird für das Zahntechniker-Handwerk folgendes be
stimmt:

§ 1
Zahntechnikerbetriebe, die handwerkliche Lei

stungen im Bereiche der Deutschen Demokratischen 
Republik ausüben, haben hierfür die Preise nach den 
Vorschriften dieser Preisverordnung zu bilden.

§ 2
(1) Für die ständig wiederkehrenden gleichartigen 

handwerklichen Leistungen der Zahntechnikerbe
triebe gelten die in der Anlage dieser Preisverord
nung aufgezeichneten Preise. Die Preise sind Höchst
preise, welche nicht überschritten werden dürfen.

(2) Für Arbeiten, die in der Anlage nicht als Regel
leistungen aufgeführt, mit Regelleistungen aber 
vergleichbar sind, dürfen höchstens Preise berechnet 
werden, die den in der Anlage aufgeführten Regel
leistungspreisen unter Berücksichtigung der nachzu
weisenden Kostenabweichungen entsprechen.

(3) Falls die Löhne oder Materialpreise eine Ände
rung erfahren, treten die in der Anlage dieser Preis
verordnung aufgeführten Regelleistungspreise nur 
dann außer Kraft, wenn von der Hauptabteilung 
Preispolitik des Ministeriums der Finanzen der Deut
schen Demokratischen Republik an Stelle der in der 
Anlage bezeichneten Preise neue Regelleistungs
preise bekanntgegeben werden. *

§ 3
(1) Für handwerkliche Leistungen, die nicht unter 

die in der Anlage aufgeführten Regelleistungen 
fallen, ist der Preis auf Grund eigenverantwortlicher 
Kalkulationen gemäß dem von der Hauptabteilung 
Preispolitik des Ministeriums der Finanzen hierfür 
aufgestellten Kalkulationsschema zu bilden.

(2) Werden handwerkliche Leistungen, für die 
keine Regelleistungspreise gelten, vergeben und 
übernommen, so sollen die für die einzelnen Lei
stungen zu berechnenden Preise mit dem Auftrag
geber vor Ausführung des Auftrages unter Beach
tung der Vorschriften dieser Preisverordnung ver
einbart werden.

§ 4
Den in der Anlage dieser Preisverordnung aufge

führten Regelleistungspreisen dürfen Zuschläge für 
Mehrarbeit (Überstunden-, Sonntags-, Feiertags- und 
Nachtarbeitszuschläge), die mit dem Auftraggeber 
vereinbart sind, mit den durch den jeweils gültigen. 
Tarifvertrag festgelegten Prozentsätzen aufgeschla
gen werden. Derartige Aufschläge sind gesondert aus
zuweisen. Der Auftraggeber ist vor Durchführung 
eines mit Mehrarbeitszuschlägen verbundenen Auf
trages auf das Entstehen dieser Mehrarbeitszuschläge 
aufmerksam zu machen.

§ 5
(1) Der Zahntechniker hat dem Auftraggeber Auf

tragzettel in genügender Anzahl zu übergeben, auf 
denen der Auftraggeber seinen Namen sowie den 
Namen oder ein Kennzeichen des Patienten und den 
Auftrag anzubringen hat. Dieser Auftragzettel hat 
den Gegenstand bis zur Fertigstellung zu begleiten. 
Bei individuellen Leistungen sind die Arbeitszeiten 
durch die Belegschaftsmitglieder einzutragen.

(2) Auf Grund der von den Belegschaftsmitgliedern 
eingetragenen Arbeitszeiten wird für die individuel
len Leistungen die Kalkulation erstellt. Jedem Auf
traggeber ist eine Rechnung zu erteilen, auf der die 
Namen oder Kennzeichen der Patienten anzugeben 
sind. Von jeder Rechnung ist ein Durchschlag anzu
fertigen.

(3) Für Regelleistungspreise ist ein Preisnachweis 
nicht erforderlich.

§ 6
Gemäß § 6 der Verordnung vom 15. Juni 1950 über 

die Preisbildung im Handwerk (GBl. S. 510) hat die 
Zahlung des Entgeltes für handwerkliche Leistun
gen, falls nicht mit den Abnehmern der Leistungen


